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Sonntag, Nro. IO.

erklarte. Das „Vaterland“ hat also offenbar das bundes
Der eeeeeee en zerichillche Urtheil entstellt, und wenn es gar meint, das

der XVXO
meinden. nzu besteuern, so isi dos ein unfrommer Wunsch, der noch

Dad h. Bundesgericht hat eiuen Nelurs von mehrern Weit von seiner Verwirllichung entfernt ist.

Bürgern von Wohlhusen abgewiesen. Dieselben wollren nicht Ich muß aber dem „Vaterland“ noch etwas andered
m die dortige neue Kirche siruern, so lange nicht festgestellz sagen. Dadselbe rühmt sich, das Bundedgericht habe die Trage
el, daß dieselbe von den Augehdrigen aller katholischen Rone über die Siellung der Aukatholiten in den nicht getrennien

esstonen gebraucht werden konne. Sie verlangten von der Latholischen Gemeinden prinzipiell in dem Sinne ent

Gemeinde cine dundige Zusage in diesem Sinne und zwau schieden, wle es dieselbe steis aufgefaßt und be—
nus dem ganz verstandigen Grunde, weil Papst Pius 1x. dandeit habe. Das Bundeggerichthatabernachden eige
un 12. Marz 1873 verorduet hat, die romschen Katholiken hien Worten des „Vaterland“ erklärt, ‚es gebe Disserengen

zurfen nicht in der namllchen Kirche Gottesdieust halten wie u der Auschaumig und Auffassung gewisser Glaubendsahe
die Altkatholiken. Das Bundesgericht hat den Rekurs der nuert tiner stirche, aber dadurch werde der rechtliche Bestand

Wohlhuser abgewiesen und erklart, die Christkatholiken in aicht alletirt.“ Ich habe ein sehr schlechtes Gedachtniß oder
ungetrennten Gemeinden mussen an die Gemeinde steuern, aß ‚Walerland“ täuscht sich und feine Leser. Ich kann mich

id lange sie nicht aus derselben ausgetreten seien. gar nicht erinnern, daß das „Vaterland“ je so eiwas gesagi
Daruber ist das Vaterland“ in kindliche Freude gera- Jabt, und ich bite die Redaktion, meinem Gedachtniß nach

chen, die wir ihm derzlich göunen. Daoselbe sagt; „Was mhelsen und mir zu sagen, wann und wo so etwas im

vir zum dudendsten Male gesagt, wird hier bestaätigt, daß Vaierland“ gestanden sei. Ich erlinnere mich wohl, dast das
aamlich die Altkatholllken aus dem Kirchenverbande zuerst Vaierland oft gesagt hat, die Alikatholiken seien gar nich
formell ausscheiden sollen, dann mogen sie ihre Nechte alz achr Glieder der Kirche, seien don derselben abgesianden,
jeur Genosseuschaft gellend machen. Diese beiden Urtheils seien Alttatholiken etwa in dem Sinue, wie man AlteGe-

werden die »freistunigen Kathollken« sonderbar anmuthen. Urindeammaun sein kaun, d. h. keine Katholiken mehr, sit

Bls jeht behaupteten namlich die Alikalholiken, sie seien die dJaben auch keine Rechte mehr weder in der Kirche noch an
eigenilichen Katholiken. Nun kommt aber das Bundesgericht Ler Kirche und dem Kirchengute. Ich erinnere mich, daß die

—2* und sagt: nicht dochl Es gebe Differenzen in der Anschau- dorlehle Sursee'r Delegirtendersammlung ertlärte (und dad
 ung und Auffassung gewisser Glaubendsahe innert einer ‚PValerlaud“ siimmte dei), es sei cine Veraubung der kalho
 Fsirche, aber dadurch werde der rechtliche Vestand nicht alte, ischen Kirche, wenn man den alikatholischen Minderheiten

cirt, d. h. in unserm speziellen Falle: die ditherige kathan die Miitbenuhung der Kirchen gestatte, ja die katholijche Kirche
nsche Kirche bleibt die gleiche Kircht auch nach Vertündie ei auch dann beraubt, wenn man Ne Pfarrkirche den Alt
zung des Jnfallibiludisdogmas und die OH. Alttatholiken Latholiten da überlasse, wo diese die große Wiehrheit der

mogen formell audireten, wenn es ihnen bei dieser Kirche Pfarrei ausmachen, z. B. in Olten. Ich weiß recht wohl,
nicht mehr gesfallt. Es freut uns, daß diese Frage nun elus daß in der ganzen Sache Sysiem ist und daß nach Lehre der
nal prinzipiell entschieden ist und zwar in dem Sinne, Amischen Kirche die Keher (und solche sind die Chrisitatho
wie wir dicselbe stets ausgefast und behandelt haben.“ (Nr. 1.) üken nach Rom's Lehrt) in der Kirche. krinerlei Nechte, wohl

In Nr. 4 fingt daß „Vaterland“ nochmal dadselbe died Aaber Verpflichtungen gegen die Kirche haben. Ich weiß auch,
and brhanpict: Das Bundesgericht sagt: Die katholische daü nach papsulicher Sahung es in der Kirche nicht „Dijfe
Rirche iann Euch (die Christkatholiken in den ungetrenutrn. Trzen in der Anschauung und Aussassung einztlner Glaubend

Gemeinden) zu diesen und jenen Verbindlichkeiten, z. B. zur Äübe geben“ kann, ohne daß der techtliche Beltand derselben
Tragung finanzieller Lasien anhallen; wolli ihr euch diesen Hahin alierirt wird, daß diejenigen, welche eine von Rom
nicht umerzichen, so bleibt euch eben nichts anderes Abrig, abweichende Auschauung auch nur ehnes Glaubendsahes
als auszutrelen und damit anzuerkennen, daß ihr nicht mehr haden, als Ketzer die Rechte der kuchlichen Gemeinschaft ver
sum rechtlichen Verbaude derselben gehört. Damit ist die lieren. Diese rdmischen Lehren sind das schnurgerade Gegen
rdmisch kathoiische Kirche als die traditiouell larholische von. heil vom eidgendssischen Rechte, wie es vom h. Bundesge.
Bundesgerichts wegen anerkannt.“ richte bezüglich des Wohlhuser Rekurses anerkannt und geubt

Ith tenne das dundesgerichtliche Nelurzuriheil in dieser Durde. Diese rdmischen Lehren aber hatte bioher das , Vaur.
Sache nicht, auch die Redaltion des „Vaterland“ wird dessen Naud·proklamirt.Wenu es jeht sagt, das Bundedgericht habe
Wortlaut und Mouidirung vermuthlich nicht in der Haud die Frage prinzipiell in jeinem Sinne enischieden, so ist das

haben. Wir wollen dessen Publitation getroft abwarten, tön ailel Tauschung und Prahlerei.

nen aber schon jetzt mit Beslimmitheit erllaren, ohne irgend Wir wollen gerne den Erfolg abwarten. Nach Mitthei-

Prophetengabe zu desihen: „Gemach, ‚Vaterland“, so lautet ung des „Tagbl.“ haben 20 Bürger von Wohlhusen den

das Urtheil des Bundtégerichtes gewiß nicht! Machtn Sie Austritt aus der dorligen Kirchgemeinde und den Auschluß
und nur kein X fur ein U! In dem bundesgerichtlichen Ur. an die christkatholische Kirche der Schweiz erklart. Nachdem

theil ist gewißß von der rdomischkatholischen Kirche nicht die durch ihre abweichende „Auffassung und Anschauung ein
Rede, sondern von der kdatholischen Kirchgemeinde Wohlhusen. elner Glaubenosate der rechtliche Vestand der Kirchgemeinde
Wir sind überzeugt, daß das Bundesgericht tinen ganz glei. Wohlhusen bisber nicht alterirt“ war, sie also vollberechtigir
chen Spruch erlassen hatte, wenn eine reformirte Kirchgee Mitglieder derselben waren, haben sie ein Recht auf Thri
neinde oder eine katholische Kirchgemtinde mit christkatholl. iung des bisherigen Gemeindevermogens ganz ebeuso gut,

scher Mehrheit, z. B. Olten, Zurich als Partei am Nechten als z. B. die Schwarzenberger ein Recht auf cinen Theli
zestanden haätte. Auch in einem soichen Falle würde es zu des Gemeindevermdgens hatten, als sie sich von Maltert

der romischkatholischen Minderheit sagen: „Ihr müßtt aus renuten, wie überhaupt da, wo in Folge von Differenzer
nreten oder an die Gemeinde steuern.“ Daraus könnte man Üüber einzelne bisher unentschiedene Lehrpunkte die kirchlichen

aicht schließen, dad Bundesgericht habe die christkatholische Geueinden sich trennen, auch eine Ausscheidung des Ver
Kirche der Schweiz als dit traditionell katholische anerlannt. mogens erfolgen mußß, weil der Staat nur in den seltenslen

Odet wenn die orthodoxen Protestanten in der reformirlen Fallen wird erklaren wollen, welche Partel die wahrt Lehre

Kirchgemeinde Luzern nicht mehr an diese sleuern wollten abe, die allrin richtige Fortsebung der früühern Gemeinde
und doch in derseiben verbleiben, auch ihnen würde das billde. Dieses Recht der Wohlhuser Chriftkathoilken erglbt sich

Bundetgericht sagen: „Ihr müßt sieuern oder austrelen.“ lar aus Art. 60, Abs. 3 der Bundesverfassung. Es ist aber
Damit würde aber das Bundesgericht gewlsß sich nicht den auch eine noihwendige Folge des vom „Vaterland“ so hoch
Entscheid uber die traditionelle Nichtigkeit der einten oder gefeierten Spruches. Was sagt das „Vaterland“ hlezu7Ger
andern Richtung anmahen. Es hat ja vielmehr daz Bundes- wiß ist es hiemlt zufrieden, denn , daß Bundesgericht hat ja

zericht diesen Entscheld offenbar abgelehnt, indem es die An die Frage prinziplell in dem Sinne entschleden, wie wir sie
hanser beider Richtungen als vollberechtigte Glieder der Ge· etd aufgesaftt und behandelt haben,“ sagt das Vaterlande.
mneinde Wohlhusen anerkannte und zum Steuern verpflichtet Wer leben wird, wird sehen.

Inserate:
die einspaltige Peritzeile oder deren Raum 10 Cue
fur Wiederholungen... 433 5

Inserate von 3 Zeilen und weniger.. 303

den 12. Januar 18379.

——

Das „Vaterland“ hat anläßlich dem Altkatholiziämus
wieder das Grablied gesungen und das Bundesgericht so

ziemlich zum Todlengräber erkoren. Bange machen gilt nicht!
Wir haben diejes Giabtied so oft anstimmen hören und doch
lebt der Altkatholiziemus noch ganz munter. Der bundes

gerichtliche Entscheid und die ihm zum Grunde llegende An

schauung, daß diejenigen Katholiklen, welche von des Papstet
Unfehlbarleit nichts wissen wollen, vollberechtigte Mitglieber
der katholischen Kirche seien, wird, weil er gerecht ist, der
gerechten Sache zum Siege verhelsen. Gluckauf!

Eidgenosseuschaft.
Gotthardkompromi. Wir erhalien die Prokla—

mationen des Landrathes von Uri und der Regierung

von Obwalden beirtffend die Abstimmung vom 10. b.

Die ersiere schlieüt mit den Worten: „Hie Uri, hle Gott

hard!“ Der letziern entnehmen wir folgende Stellen:

„Der dritle Sonntag des Januar ist für den Wohlsiand
unseres Obwaldnerlaudes und fur die Ehre unsertd ge

sammten schweizerischen Vaterlaudes ein Tag von hoher, un

absehbarer Wichtigkeit.
„Unser Wohlstand liegt in unsern Matlen und in un

sern Alpen und das beinahe aueschlieszliche Absabgebiet für

die Erzeugnifse unserer Land und Alpwirthschaft liegt jen
seits des St. Gotihard. Durch die Gotthardbahn wird der

Trausport unserer Waare von Luzern bis auf den ennet

birgischen Markt fast um drel Vlertheile verwohlfeilt, und

die Waare komut schneller und preiswurdiger ain Bestim

mungsorte an. Die Erfahrnng tehrt, daß der enischleden

xoßere Theil des Nudens einer wohlfeileru und bdessern
Spedition dem ersten Verkaufer der Waare zu gute kommt.

Injolge der Gotthardbahn wird die Zahl der Käuser eine
grostere und ergiebigere werden und der Bauersmann wird

an einen beichrantten Zwischenhandel weniger gebunden sein...

„Jebt hat die Stunde geschlagen, wo dasSchweijervolk
vor dem monarchischen Europa zeigen muß, daß es in ver

srandiger Aufiassung großer valerlandischer Aufgaben von
keiner andern Staaisform sich beschamen laßt. Wehe einem

kleinen Volk, wenn es in der Siunde, wo es zeigen muß,

was es ist, sich innerlich als kiein und schwach bewahrt.
Das thaten die alten Eidgenossen nicht.“

— Rilitärwesen. Die „Gazette de Lausanne“ erfahrt,

daß der Bundedrath beschlossen habe, ein Sabel: Bajonnet
fur die Repelirgewehre tinzufůhren.

—Der Nachfolger des Hrn. Bundesrath Scherer sel.
schreibt das Genfer Journ.“, wird ein reorganistrtes und

ohlacordueles Teparleulent antreten könuen, da die Vehr
zahl der schwwierigen Fragen in den lehten sechs Monaten der

Thatigkeit des verstorbenen Militärdirektord erledigt worden

ist. Sein Nachfolger wird noch die Aufgabe haben, die Frage
der ArmeeRAdwministration ln Orbnung zu bringen. Ein

aulgemeines Reglement wird binnen kurzer Frise fertiggestellt
jein. Dann drängt noch die Befestigungofrage, welche nur

adurch geldst werden kann, daß man die Genietruppen die
Befestigungsarbeiten wie Arbelten im Instruktlonsdienst aus

führen lat. Eine noch schwierigere Augelegenheit ist die der
Mobilisation, eine Arbeit, die bereits von Hrn. Scherer in
Angriff genommen wurde und dle unverzüguch brenbet wer.
den wird.

— Zur Geschästokrisis. Herm. Weisß in Basel glaubt

in seinem neuesten Kursderichte einen gewissen Aufschwung
aoliren zu durfen, den der Verkehr in Werthpapieren mů

Anfang dieses Jahres gemacht hat. Anlaßlich gibt er sol
gende interessante Darstellung über Aktlenkurse von 1872
(Anfang Februar) und heuie:

Damals Deute Verlust ·
differtuz

Zentralbahn 602t/Geld 166/. 606.
Nordostbahn —X ob:/. 6811/.
Gotthardbahn bubi. 218/. 207u/.
Riglbahn 780, 700 80
Schweiz. Krebitanstalt 64508 4266 160
Eidgen. Bank 63608, 3326/4 202/.
Babler Handelabank 670 3771/ 202/.
Bank in Winterihur 660 2445 235


